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Rechtssatz

Wurden im Zuge einer Hausdurchsuchung private Schreibtischladeninhalte in Beschlag genommen, ein
Beschlagnahmeprotokoll  nicht errichtet, ein richterlicher BeschlagnahmebeschluR nicht gefalst, ein
verwaltungsbehordlicher Beschlagnahmebescheid ebenfalls nicht erlassen und erst in der Folge durch die
Verwahrstelle des Landesgerichtes Klagenfurt die Ausfolgung der beschlagnahmten Gegenstande veranlal3t, so war der
Eigentimerin dieser Gegenstande die Verfigungsmoglichkeit Uber ihr Eigentum durch die Beschlagnahme gesetzlos
entzogen und liegt ein verfassungswidriger Eingriff in das Recht auf Unverletzlichkeit des Eigentums vor. Der durch
behordliche Beschlagnahme bewirkte unmittelbare behordliche Zugriff wird rechtswidrig und verletzt das
Eigentumsrecht, wenn nicht unverziglich ,das heil3t so rasch wie moglich, von der zustandigen Behorde ein Bescheid
gema § 39 Abs 1 VStG erlassen und der beschlagnahmte Gegenstand zuruiickgestellt wird. Dies ist insbesondere auch
dann der Fall, wenn sich das amtshandelnde Organ nicht auf eine denkmdogliche Auslegung einer
Verwaltungsvorschrift berufen kann, welche eine Beschlagnahme zulassig erscheinen 1aR3t.

Quelle: Unabhéngige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/39
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 1994/06/08 KUVS-1642/8/93
	JUSLINE Entscheidung


